
Quelle: https://www.arbeitssicherheit.de//document/3437370f-b603-3d40-b94f-d8c375759f72

 

Bibliografie

Titel Zivilprozessordnung 

Redaktionelle Abkürzung ZPO

Normtyp Gesetz
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Gliederungs-Nr. 310-4

§ 289 ZPO - Zusätze beim Geständnis

(1) Die Wirksamkeit des gerichtlichen Geständnisses wird dadurch nicht beeinträchtigt, dass ihm eine Behauptung hinzugefügt wird,
die ein selbständiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel enthält.

(2) Inwiefern eine vor Gericht erfolgte einräumende Erklärung ungeachtet anderer zusätzlicher oder einschränkender
Behauptungen als ein Geständnis anzusehen sei, bestimmt sich nach der Beschaffenheit des einzelnen Falles.

gespeichert: 06.05.2024, 00:34 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

1 / 2
 

https://www.arbeitssicherheit.de//document/3437370f-b603-3d40-b94f-d8c375759f72


gespeichert: 06.05.2024, 00:34 Uhr

© 2024 Wolters Kluwer Deutschland GmbH

2 / 2
 


